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Verschärfung des Sexualstrafrecht im
Gesetzblatt

Heute ist die von der rot-grünen Bundesregierung eingebrachte Verschärfung des

Sexualstrafrechts im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Der Deutsche Bundestag hatte

die Reform am 19. Dezember 2003 im Deutschen Bundestag endgültig verabschiedet. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes wird der strafrechtliche Schutz von Kindern und behinderten

Menschen gegen sexuellen Missbrauch verbessert, indem Schutzlücken geschlossen und  –

wo nötig – Strafen verschärft werden.

„Mit den Neuregelungen setzen wir ein wichtiges Signal bei der Bekämpfung von sexueller

Gewalt an Kindern und behinderten Menschen. Mir ist wichtig, ungleiche strafrechtliche

Wertungen beim sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen aufzuheben. Ein

bedeutendes Anliegen war es, vor allem den Austausch von kinderpornographischen

Darstellungen im Internet innerhalb von geschlossenen Nutzergruppen schärfer zu

sanktionieren. Künftig kann dies mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren geahndet werden. Davon

soll die unmissverständliche Botschaft ausgehen: Kinderpornographie ist ein Verbrechen an

der Seele der Kinder. Wer solche Fotos tauscht, setzt den Anreiz dafür, dass

kinderpornographisches Material produziert wird. Deshalb wird jede und jeder unnachgiebig

verfolgt und hart bestraft, der entsprechende Fotos besorgt. Zudem wird künftig bei jeder

Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung – also auch beim Exhibitionismus – eine DNA-

Analyse und –Speicherung angeordnet werden können“, sagte Bundesjustizministerin

Brigitte Zypries.
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Das Gesetz hat folgende inhaltliche Schwerpunkte:

1. Sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176 StGB)

� Der Grundtatbestand des § 176 Abs. 1 und Abs. 2 StGB bleibt ein Vergehen mit einem

Strafrahmen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren.

� Es gibt künftig keine minderschweren Fälle der Grundtatbestände des § 176 Abs. 1 und 2

StGB mehr (Streichung).

� Hinzu kommen künftig besonders schwere Fälle (Einfügung eines neuen § 176 Abs. 3

StGB) des sexuellen Missbrauchs von Kindern mit einem Strafrahmen von 1 Jahr bis zu

15 Jahren.

Beispiel: Bisher fielen sehr viele beischlafähnliche Praktiken (z. B. der sog.

Schenkelverkehr) oder die Fälle, in denen das Kind am Täter masturbieren muss, unter

den einfachen sexuellen Missbrauch. Künftig wird hier das Gericht die Tat aufgrund der

Intensität und der Nähe zum Beischlaf einen besonders schweren Fall annehmen und mit

einer Mindeststrafe von 1 Jahr ahnden.

� Bei Missbrauch ohne körperlichen Kontakt (§ 176 Abs. 3 StGB/alt; § 176 Abs. 4

StGB/neu) wird der Strafrahmen von bisher Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder

Geldstrafe auf künftig Freiheitsstrafe von 3 Monate bis zu 5 Jahren angehoben.

2. Die Strafrahmen für den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern (§ 176a Abs. 1

Nr. 1 bis 3 StGB/alt; § 176a Abs. 2 StGB/neu), also die Fälle, in denen z. B. der Täter mit

dem Kind den Beischlaf vollzieht oder in dem mehrere Personen sich an dem Kind vergehen,

werden angehoben:

� Bisher gilt eine Mindeststrafe von 1 Jahr, künftig von 2 Jahren.

� Bei minderschweren Fällen verschiebt sich der Strafrahmen von bisher Freiheitsstrafe

von drei 3 Monaten bis zu 5 Jahren auf künftig Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 10

Jahren (§176a Abs. 4 StGB/neu)

Die als Verbrechen eingestufte Rückfallvorschrift wird beibehalten (§ 176 Abs. 1 Nr. 4

StGB/alt;§ 176 Abs. 1 StGB/neu) . Die Vorschrift sieht vor, dass ein Täter, der innerhalb der

letzten fünf Jahre wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde, bei einer neuerlichen Tat

mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr zu rechnen hat.

3. Beim sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen (§ 179 StGB) kommt es

zum Gleichlauf zu § 176 StGB (sexueller Missbrauch von Kindern) einerseits, aber auch zum

Gleichlauf zu § 177 StGB (Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung) andererseits:
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� Der Grundtatbestand bleibt mit sechs Monaten bis zu 10 Jahren sanktioniert,

minderschwere Fälle des Grundtatbestandes werden gestrichen.

� Besonders schwere Fälle werden zukünftig mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr

sanktioniert.

� Führt der Täter z. B. den Beischlaf aus (Qualifikation), so kommt es zu der neuen

Mindeststrafe von 2 Jahren (vorher: 1 Jahr). Durch den künftigen Gleichlauf mit der

zweijährigen Mindeststrafe bei der Vergewaltigung wird auch das Ziel einer Angleichung

der Strafrahmen dieser Vorschriften an den Strafrahmen des § 177 StGB (Sexuelle

Nötigung; Vergewaltigung) erreicht, was insbesondere Forderungen von

Behindertenverbänden entspricht.

4. In anderen Tatbeständen wird der bisherige Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu 5

Jahren oder Geldstrafe auf künftig Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren

angehoben.

Zu diesen Delikten zählen:

� sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§ 174 StGB),

� sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und

Hilfsbedürftigen in Einrichtungen (§ 174a StGB),

� sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung (§ 174b StGB) und

� sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder

Betreuungsverhältnisses (§ 174c StGB).

Dazu kommt eine Erweiterung des Schutzbereichs des § 174a StGB (Streichung des Wortes

„stationär“) und des § 174c StGB (auf körperlich kranke oder behinderte Personen).

5. Der strafrechtliche Schutz von Kindern gegen sexuellen Missbrauch wird auch durch neue
Straftatbestände verbessert.

� Beim einfachen sexuellen Missbrauch ohne Körperkontakt mit einem Strafrahmen von 3

Monaten bis zu 5 Jahren gibt es neue Straftatbestände. Künftig macht sich strafbar:

� Wer durch Schriften auf ein Kind einwirkt, um es zu sexuellen Handlungen zu bringen

(§ 176 Abs. 4 Nr. 3 StGB/neu).

Beispiel: Der Täter zeigt dem Kind Pornohefte oder Filme, damit das Kind dort gesehene

Handlungen mit dem Täter oder alleine wiederholt. Oder: Der Täter schreibt dem Kind

eine Email, um sich mit dem Kind zu sexuellen Kontakten zu verabreden.

� Wer ein Kind für sexuellen Missbrauch anbietet oder nachzuweisen verspricht (§ 176

Abs. 5 StGB/neu).

Beispiel: Der Täter inseriert im Internet und bietet Kinder für sexuellen Missbrauch an.

Unerheblich ist grundsätzlich, ob er das Angebot ernst gemeint hat oder nicht. Erscheint

es als eine ernsthafte Anzeige und nicht nur als „Witz“, hat er sich grundsätzlich strafbar

gemacht.
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� Wer sich mit einem anderen zum sexuellen Missbrauch eines Kindes verabredet (§ 176

Abs. 5 StGB/neu).

Beispiel: Stiefvater und Freund beschließen, sich gemeinsam an der minderjährigen

Tochter zu vergehen.

6. Flankiert werden diese Maßnahmen durch eine Erweiterung der Vorschrift des § 78b
StGB. § 78b Abs. 1 Nr. 1 StGB (Ruhen der Verjährung bis zum 18. Lebensjahr) soll nicht

nur um § 174 StGB (Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen) ergänzt werden, sondern

auch um § 174a StGB (Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder

Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen), § 174b StGB (Sexueller Missbrauch unter

Ausnutzung einer Amtsstellung) und § 174c StGB (Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung

eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses). Damit beginnt die

Verjährung bei solchen Taten erst mit dem 18. Lebensjahr des Opfers zu laufen.

7. Der Verbreitung kinderpornographischer Schriften soll nachdrücklicher als bisher mit

den Mitteln des Strafrechts Einhalt geboten werden. Deshalb wird der  bisherige,

unübersichtliche § 184 StGB (Verbreitung pornographischer Schriften) neu geordnet und mit

§ 184b StGB ein eigene Tatbestand für Kinderpornographie geschaffen.

� § 184b Abs. 1 StGB (neu) sanktioniert die Verbreitung, das öffentliche Ausstellen,

Herstellen, Anbieten etc. kinderpornographischer Schriften mit einem Strafmaß von 3

Monaten bis zu 5 Jahren, hier gibt es keine Änderung.

� Abs. 2 bestraft denjenigen, der es unternimmt, einem anderen den Besitz von

kinderpornographischen Schriften zu verschaffen statt wie bisher mit Geld- oder

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr nunmehr mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu

5 Jahren.

� Abs. 3 sanktioniert wie bisher die gewerbs- oder bandenmäßige Verbreitung

kinderpornographischer Schriften mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10

Jahren, nimmt aber zusätzlich die gewerbs- oder bandenmäßige Besitzverschaffung an

andere (z. B. geschlossene Benutzergruppe im Internet) neu auf.

� Abs. 4 sanktioniert die sog. Eigenbesitzverschaffung (z. B. Kauf von Kinderpornos) und

den Besitz kinderpornographischer Schriften und erhöht den Strafrahmen von bisher

Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe auf Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder

Geldstrafe.

� Bei einfacher Pornografie (§ 184 StGB/neu)sowie bei gewalt- oder
tierpornographischen Schriften (§ 184a StGB/neu) bleibt es bei den bisherigen

Regelungen. Besitz und Erwerb von einfacher Pornographie sind weiterhin straffrei.

8. Auch die Belohnung und Billigung von sexuellem Missbrauch und anderen



BMJ – Pressemitteilung Nr. 106/3 Seite 5

Sexualstraftaten wird künftig strafbar sein. Deshalb wird der Tatbestand der Belohnung und
Billigung von Straftaten (§ 140 StGB) erweitert um:

� sexuellen Missbrauch eines Kindes in einem besonders schweren Fall (176 Abs. 3 StGB)

� schweren sexuellen Missbrauch von Kindern (§ 176a StGB)

� sexuellen Missbrauch von Kindern mit Todesfolge (§ 176b StGB)

� sexuelle Nötigung und Vergewaltigung (§ 177 Abs. 1, 2 StGB)

� sexuelle Nötigung mit Todesfolge (§ 178 StGB)

� sexuellen Missbrauch von Widerstandsunfähigen im bes. schweren Fall (§ 179 Abs. 3

StGB).

9. Zusätzlich wird § 131 StGB (Gewaltdarstellung) so geändert, dass auch die Verbreitung

der Darstellung von Gewalttätigkeiten gegen menschenähnliche Wesen strafbar wird.

Dies war bereits nach dem Attentat von Erfurt beabsichtigt und erfolgt jetzt.

10. Erweiterung des Katalogs in § 81g StPO: Die Strafverfolger müssen künftig nicht mehr

warten, bis ein Sexualtäter massive Straftaten begeht, um eine DNA-Analyse und DNA-
Speicherung vorzunehmen.

Bislang konnte eine DNA-Analyse - obwohl prognostiziert wurde, dass der Täter erhebliche

Straftaten begehen wird (sog. Negativprognose) - nur bei Sexualtätern mit erheblicher

Straftat (Vergewaltigung, sexueller Missbrauch) genommen werden. Künftig ist eine DNA-

Analyse bei allen Tätern möglich, die eine Tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung

begangen haben. Ohne Belang ist dabei, wie erheblich die Tat war. Bei den Erfordernissen

der Negativprognose bleibt es aber selbstverständlich.

Zudem werden die Anforderungen an die richterliche Begründung der Negativprognose

konkretisiert.

Beispiel: Bisher ist eine DNA-Analyse in Fällen exhibitionistischer Handlungen (§ 183 StGB)

zum Zwecke künftiger Strafverfahren nicht möglich, da es sich nicht um eine Straftat von

erheblicher Bedeutung handelt. Nach der Änderung von § 81g StPO wird das nun anders

sein.

11. Im gerichtlichen Verfahren ist künftig einem Nebenkläger, der auf Grund einer

psychischen oder physischen Behinderung seine Interessen nicht ausreichend wahrnehmen

kann, auf Antrag ein sogenannter Opferanwalt beizuordnen (Opferanwalt für behinderten

Nebenkläger).

12. Bei Heranwachsenden, die nach allgemeinem Strafrecht („Erwachsenenstrafrecht“)

verurteilt werden, kann sich das Gericht künftig im Urteil die spätere Anordnung der

Sicherungsverwahrung vorbehalten. Zusätzliche Einschränkung gegenüber den



BMJ – Pressemitteilung Nr. 106/3 Seite 6

Voraussetzungen, die bei Erwachsenen vorliegen müssen, ist, dass der Heranwachsende in

diesem Verfahren (in dem die Sicherungsverwahrung vorbehalten wird) mindestens zu 5

Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird.
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